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Maximen: Qualitätssicherung, Transparenz, Verfahrenssicherheit. 

Ziele: Aufrechterhaltung von Qualitätssicherung, Strukturierung des Verfah-
rens; Orientierungshilfe; Weiterentwicklung des „Darmstädter Modells“. 

Rechtsgrundlagen: § 64 HHG, Grundordnung der TU Darmstadt. Im Übrigen 
bleiben alle jeweils zum Zeitpunkt bestehenden Regelungen für Assistenzpro-
fessuren an der Technischen Universität Darmstadt unberührt. 

1. Begriffsklärung

Für die TU Darmstadt wird der Begriff Tenure Track im Sinne einer Ent-
wicklungszusage (§ 64 HHG) hinsichtlich einer dauerhaften Übertragung 
einer Professur verstanden. Um einen national und international anerkannten 
Referenzrahmen beizubehalten, wird im Folgenden ausschließlich von Ten-
ure Track bzw. von Tenure gesprochen. 

Unter Tenure Track wird der Anspruch einer Assistenzprofessorin oder eines 
Assistenzprofessors mit Entwicklungszusage auf die Durchführung eines Ten-
ure-Verfahrens verstanden.  

Unter Tenure wird die Übernahme der Assistenzprofessorin oder des Assis-
tenzprofessors auf eine unbefristete Professur verstanden. 

2. Das Darmstädter Tenure-Track-Modell

Die Gewährung von Tenure hängt ausschließlich von der Erfüllung der per-
sönlichen Voraussetzungen und Leistungen sowie der in der Zielvereinbarung 
vereinbarten individuellen Ziele ab. Assistenzprofessuren mit Tenure Track 
werden daher stets im Einvernehmen mit den Fachbereichen eingerichtet. 

Im Falle einer positiven Tenure-Entscheidung erfolgt die Übernahme der 
Assistenzprofessorin oder des Assistenzprofessors in der Regel auf eine unbe-
fristete W2-Professur. 

In besonderen Fällen kann die Übernahme auf eine unbefristete W3-Professur 
erfolgen. Darüber entscheidet das Präsidium auf Antrag des betreffenden 
Fachbereichs. 

Darüber hinaus kann die Präsidentin oder der Präsident bei Übernahme auf 
eine unbefristete W2-Professur im Einvernehmen mit dem Fachbereich ein ad 
personam Verfahren auf eine W3-Professur in Aussicht stellen, das frühestens 
fünf Jahre nach Abschluss des Tenure-Verfahrens eingeleitet werden kann. 
Voraussetzung für die Freigabe des ad personam Verfahrens sind ein positives 
Votum des Tenure-Komitees zur hervorragenden Entwicklung in Forschung 
und Lehre. Ein Rechtsanspruch auf ein ad personam Verfahren besteht nicht. 
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3. Mentorin oder Mentor

Die Präsidentin oder der Präsident benennt im Einvernehmen mit dem Senat 
eine Gruppe von Professorinnen und Professoren der TU Darmstadt, die als 
Mentorinnen oder Mentoren für Assistenzprofessorinnen und Assistenzpro-
fessoren mit Tenure Track zur Verfügung stehen. Im Zuge der Berufungsver-
handlung wird die Mentorin oder der Mentor von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten im Einvernehmen mit der jeweiligen Assistenzprofessorin oder 
dem jeweiligen Assistenzprofessor ausgewählt. Die Mentorin oder der Mentor 
muss aus einem anderen Fachbereich stammen. 

Die Mentorin oder der Mentor begleitet die Assistenzprofessorin oder den 
Assistenzprofessor bis zum Abschluss des Tenure-Verfahrens. Im Falle des 
Ausscheidens der Mentorin oder des Mentors aus der TU Darmstadt kann das 
Mentorenverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen und mit Zustimmung der 
Präsidentin oder des Präsidenten fortgesetzt werden. Alternativ kann eine 
neue Mentorin oder ein neuer Mentor ausgewählt werden.  

4. Zielvereinbarung

Bei Dienstantritt, der Assistenzprofessorin oder des Assistenzprofessors oder 
spätestens ein halbes Jahr danach, wird eine Zielvereinbarung geschlossen, 
die konkrete und für die Gewährung von Tenure verbindliche Ziele für die 
gesamte Laufzeit der Assistenzprofessur festlegt. Die Zielvereinbarung schafft 
von Anfang an Transparenz und Sicherheit für alle Beteiligten. Sie dient als 
wichtiger Orientierungspunkt für das Tenure-Verfahren.  

Die Ziele stammen aus den drei Bereichen Forschung, Lehre und Weiterent-
wicklung der persönlichen Kompetenzen. Die Ziele werden mit einer Meilen-
steinplanung verbunden und können zeitlich gestaffelt sein. Alle Zielverein-
barungen orientieren sich an einem einheitlichen Muster und können fächer-
gruppenspezifische sowie fakultative Elemente enthalten. Die Zielvereinba-
rungen werden von der Präsidentin oder dem Präsident, der Dekanin oder 
dem Dekan des jeweiligen Fachbereichs und der bzw. dem Berufenen unter-
zeichnet. 

Die Mentorin bzw. der Mentor der Assistenzprofessorin oder des Assistenz-
professors erhält die Zielvereinbarung zur Kenntnis. Im Rahmen des Tenure-
Verfahrens erhalten alle stimmberechtigten Mitglieder des Tenure-Komitees 
die Zielvereinbarung zur Kenntnis. 

5. Mid-term Review

Bei Assistenzprofessuren mit Tenure Track erfolgt frühestens zweieinhalb, in 
der Regel jedoch drei Jahre nach Dienstantritt eine umfassende Zwischeneva-
luation unter Beteiligung des Tenure-Komitees (Mid-term-Review). Der in 
Englisch zu verfassende Zwischenbericht wird zunächst dem Fachbereich und 
von diesem anschließend der oder dem Vorsitzenden des Tenure-Komitees 
vorgelegt – zusammen mit vier Gutachtervorschlägen, darunter zwei interna-
tionalen.  
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Der Zwischenbericht enthält eine Übersicht über die bisher erreichten Ziele 
der Zielvereinbarung sowie weitere Leistungen in Forschung und Lehre. Eine 
Publikationsliste sowie bereits vorhandene Ergebnisse von Lehrevaluationen 
und Weiterbildungsnachweise sind dem Zwischenbericht stets beizufügen. 
Die oder der Vorsitzende des Tenure-Komitees holt mindestens zwei Gutach-
ten, davon ein internationales ein, die eindeutige Aussagen darüber treffen, 
ob die Assistenzprofessorin oder der Assistenzprofessor a) generell berufungs-
fähig ist und b) wie sich die Assistenzprofessorin oder der Assistenzprofessor 
im Hinblick auf die Ziele der Zielvereinbarung und die Aussichten auf ein 
erfolgreiches Tenure-Verfahren entwickelt hat. Weiterhin fragt die oder der 
Vorsitzende des Tenure-Komitees die Mentorin oder den Mentor an, ob sie 
bzw. er eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme zur Entwicklung der 
Assistenzprofessorin oder des Assistenzprofessors abgeben möchte. 

Die oder der Vorsitzende des Tenure-Komitees legt die Gutachten und gege-
benenfalls auch die Stellungnahme der Mentorin oder des Mentors gemein-
sam mit dem Zwischenbericht dem Präsidium vor. Das Präsidium prüft diese 
Unterlagen und die bisher erreichten Meilensteine der Zielvereinbarung. Die 
Präsidentin oder der Präsident teilt der Assistenzprofessorin oder dem Assis-
tenzprofessor das Ergebnis dieser Prüfung schriftlich mit. In kritischen Fällen 
führt die Präsidentin oder der Präsident ein Gespräch mit der Assistenzpro-
fessorin oder dem Assistenzprofessor, dessen Ergebnisse schriftlich dokumen-
tiert werden. 

6. Tenure-Verfahren

a. Antrag auf Durchführung des Tenure-Verfahrens

Über die dauerhafte Übertragung einer unbefristeten W2-Professur
an eine Assistenzprofessorin oder einen Assistenzprofessor (Tenure) 
wird im Rahmen eines Tenure-Verfahrens entschieden. Die Durch-
führung eines Tenure-Verfahrens können Assistenzprofessorinnen 
und Assistenzprofessoren mit Tenure Track beantragen. Es steht da-
bei jedem bzw. jeder frei, auf die Antragstellung zu verzichten.  

Der Antrag auf Einleitung eines Tenure-Verfahrens wird durch die 
betreffende Assistenzprofessorin oder den betreffenden Assistenzpro-
fessor in der Regel eineinhalb Jahre, spätestens aber ein Jahr vor Ab-
lauf der Assistenzprofessur an die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Technischen Universität Darmstadt gerichtet. Der Antrag kann zu 
jedem Zeitpunkt des Verfahrens ohne Begründung zurückgenommen 
werden. 

Bei Vorliegen eines qualifizierten externen Rufes auf eine unbefriste-
te Professur kann das Verfahren auch früher eingeleitet werden. 

Dem Antrag beizufügen ist ein englischsprachiger Selbstbericht der 
betreffenden Assistenzprofessorin oder des betreffenden Assistenz-
professors. Der Selbstbericht geht auf die Leistungen im Hinblick auf 
die im Nachgang der Berufung abgeschlossene Zielvereinbarung und 
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auf darüber hinaus erbrachte Leistungen ein. Ein Lebenslauf, die Pub-
likationsliste und die vorhandenen Ergebnisse von Lehrevaluationen 
sowie Zertifikate von Weiterbildungsmaßnahmen sind dem Selbstbe-
richt stets beizufügen. 

Die Präsidentin oder der Präsident leitet dem betroffenen Fachbe-
reich den Antrag der Assistenzprofessorin oder des Assistenzprofes-
sors zur Stellungnahme mit der Bitte um Nennung sechs möglicher 
externer Gutachterinnen oder Gutachter zu. Es müssen dabei mindes-
tens drei internationale Gutachterinnen oder Gutachter vorgeschla-
gen werden. Die Stellungnahme des Fachbereichs bedarf der Zu-
stimmung des Fachbereichsrats. 

Anschließend wird der Antrag der Assistenzprofessorin oder des As-
sistenzprofessors von der Präsidentin oder dem Präsidenten zusam-
men mit der Stellungnahme des betroffenen Fachbereichs an das 
Tenure-Komitee zur Durchführung des Tenure-Verfahrens weiterge-
leitet. 

b. Tenure-Komitee

Das zentrale Tenure-Komitee setzt sich aus der oder dem Vorsitzen-
den (Vizepräsidentin oder Vizepräsident in deren oder dessen Ressort
sich die Zuständigkeit für den fortgeschrittenen wissenschaftlichen
Nachwuchs (R3-Phase) befindet), vier weiteren Professorinnen und
Professoren, einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. einem wis-
senschaftlichen Mitarbeiter, einer bzw. einem Studierenden (jeweils
mit Stimmrecht) und einer administrativ-technischen Mitarbeiterin
bzw. einem administrativ-technischem Mitarbeiter (ohne Stimm-
recht) zusammen. Die Mitglieder bestimmt die Präsidentin oder der
Präsident im Einvernehmen mit dem Senat auf drei Jahre bzw. auf
ein Jahr (bei den Studierenden). Sofern eine Statusgruppe mit nur
einem Mitglied im Tenure-Komitee vertreten ist, wird zusätzlich je-
weils eine Vertreterin oder ein Vertreter benannt. Darüber hinaus
nehmen zwei weitere vom betroffenen Fachbereich benannte Profes-
sorinnen und Professoren als beratende Mitglieder an den Beratun-
gen zum jeweiligen Fall teil.

Die Leitung sowie Koordinierung des Tenure-Verfahrens obliegt der
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden des Tenure-Komitees.

Das Tenure-Komitee tritt grundsätzlich zeitnah zu anstehenden Fäl-
len zusammen und berücksichtigt dabei Fristen für nächstmögliche
Senatssitzungen.

Besteht für ein Mitglied des Tenure-Komitees der Anschein der Be-
fangenheit, nimmt es nicht am Entscheidungsfindungsprozess sowie
der betreffenden Abstimmung teil. Die Fachbereiche stellen sicher,
dass für die von ihnen benannten, beratenden Professorinnen und
Professoren kein Anschein der Befangenheit besteht.
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Das Tenure-Komitee orientiert sich bei seiner Arbeit an den universi-
tätsweiten Qualitätskriterien für die Übernahme von Assistenzprofes-
sorinnen und Assistenzprofessoren auf eine unbefristete Professur. 

Diese Kriterien sind insbesondere: 

• Berufungsfähigkeit der Assistenzprofessorin oder des Assistenz-
professors im Hinblick auf Forschung und Lehre auf eine Profes-
sur an der TU Darmstadt als grundlegende Voraussetzung.

• Zugehörigkeit der Assistenzprofessorin oder des Assistenzprofes-
sors zur Spitzengruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler eines vergleichbaren Karrierestadiums im betreffenden
Fachgebiet.

• Erfüllung der in der Zielvereinbarung festgelegten konkreten
Ziele in Forschung, Lehre und Weiterentwicklung der persönli-
chen Kompetenzen.

• Prüfung von über die Zielvereinbarung hinausgehenden, zusätz-
lichen Leistungen in Forschung und Lehre, die für die Gewäh-
rung von Tenure förderlich sind (z.B. Einwerbung eines ERC-
Grants, eines hochrangigen Lehrpreises o.ä.).

c. Durchführung des Tenure-Verfahrens

Die Durchführung des Tenure-Verfahrens orientiert sich üblicher-
weise an folgenden Ablaufschritten: 

a) Das Tenure-Komitee hört zum Verfahren die Dekanin oder den
Dekan des Fachbereichs sowie weitere für die Entscheidungsfin-
dung relevante Personen an, insbesondere auch die Vertreterin-
nen und Vertreter der Studierenden. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte und bei schwerbehinderten Kandidatinnen und Kandida-
ten die Schwerbehindertenvertretung haben das Recht zur Stel-
lungnahme.

b) Die Mentorin bzw. der Mentor der Assistenzprofessorin oder des
Assistenzprofessors hat das Recht eine schriftliche oder mündli-
che Stellungnahme abzugeben. Die Ergebnisse des Mid-term-
Review werden vom Tenure-Komitee bei der Entscheidungsfin-
dung ebenfalls berücksichtigt.

c) Das Tenure-Komitee formuliert den Gutachterauftrag und holt
mindestens drei externe Gutachten, darunter mindestens ein
Gutachten aus dem Ausland, ein. Bestandteil des Gutachterauf-
trags ist in der Regel u. a. die Bitte, die betreffende Assistenzpro-
fessorin oder den betreffenden Assistenzprofessor in eine fiktive,
fachspezifische Vergleichsgruppe von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern in einem vergleichbaren Karrierestadium einzu-
ordnen.
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d) Das Tenure-Komitee organisiert einen universitätsöffentlichen
Tenure-Vortrag, in dem die Assistenzprofessorin oder der Assis-
tenzprofessor ihre bzw. seine fachwissenschaftliche und didakti-
sche Qualifikation zeigt. Zu dem Vortrag können ggf. auch ein-
zelne oder alle Gutachterinnen bzw. Gutachter ergänzend zu ih-
ren schriftlichen Gutachten geladen und im Anschluss vom Komi-
tee gehört werden.

e) Das Tenure-Komitee beurteilt nach Vorliegen der angeforderten
Gutachten die persönliche Eignung der Assistenzprofessorin oder
des Assistenzprofessors einschließlich ihres bzw. seines weiteren
Entwicklungspotentials.

f) Das Tenure-Komitee unterbreitet auf dieser Grundlage der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten einen begründeten Entscheidungs-
vorschlag. Es legt dem Vorschlag die Gutachten, die Stellung-
nahme des Fachbereichs sowie den Selbstbericht der betreffen-
den Assistenzprofessorin oder des betreffenden Assistenzprofes-
sors bei.

g) Auf Grundlage der Empfehlung des Tenure-Komitees sowie einer
Stellungnahme des Senats trifft die Präsidentin oder der Präsi-
dent die Entscheidung, ob ein Angebot auf Übernahme auf eine
unbefristete Professur erfolgt.

h) Nach positiver Tenure-Entscheidung führt die Präsidentin oder
der Präsident Berufungsverhandlungen nach Maßgabe des Leit-
fadens für Berufungsverfahren an der TU Darmstadt.

7. Antrag auf ein ad personam Verfahren

a) für W2-Professuren nach erfolgreichem Tenure-Verfahren

Sofern bei Verstetigung der Assistenzprofessorin oder des Assistenzpro-
fessors die Möglichkeit auf ein ad personam Verfahren auf eine W3-
Professur in Aussicht gestellt worden ist, kann die W2-Professorin oder
der W2-Professor diesen Antrag frühestens fünf Jahre und spätestens
acht Jahre nach Abschluss des Tenure-Verfahrens an die Präsidentin
oder den Präsidenten stellen.

Die Präsidentin oder der Präsident leitet den Antrag zur Stellungnah-
me an den Fachbereich weiter. Die Stellungnahme des Fachbereichs
bedarf der Zustimmung des Fachbereichsrates.

Die Rolle der Berufungskommission im anschließenden ad personam
Berufungsverfahren wird vom zentralen Tenure-Komitee übernommen.

Auf Vorschlag des Fachbereichs werden von der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden des Tenure-Komitees mindestens zwei Gutachten,
darunter eines aus dem Ausland, eingeholt und dem Tenure-Komitee
vorgelegt.
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Das Tenure-Komitee prüft, ob eine für die Verleihung einer W3-
Professur signifikante Weiterentwicklung der W2-Professorin oder des 
W2-Professors stattgefunden hat. 

Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet auf Grundlage der 
schriftlichen Empfehlung des Tenure-Komitees und der Stellungnahme 
des Fachbereichs über die ad personam Berufung. 

Nach positiver Stellungnahme des Senats führt die Präsidentin oder 
der Präsident ein Gespräch über die persönlichen Bezüge der W3-
Professur; eine erneute Berufungsverhandlung ist nicht erforderlich. 

b) für W1-Professuren ohne Tenure Track mit exzellenter
Entwicklung

Die Einleitung eines ad personam Verfahrens unter Beteiligung des 
Tenure-Komitees kann auch für Assistenzprofessuren ohne Tenure 
Track angewendet werden.  

Dies gilt für Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren ohne 
Tenure Track, denen bei der Zwischenevaluation aufgrund besonderer 
Exzellenz und im Einvernehmen mit dem Fachbereich die Einleitung 
eines ad personam Verfahrens für eine unbefristete Professur ein Jahr 
vor Ende der Laufzeit der Assistenzprofessur in Aussicht gestellt wor-
den ist. Ein Rechtsanspruch auf ein ad personam Verfahren besteht 
nicht. 

Ebenso kann dieses Verfahren im Einvernehmen mit dem Fachbereich 
angewendet werden, wenn nach der Zwischenevaluation durch die As-
sistenzprofessorin oder den Assistenzprofessor exzellente wissenschaft-
liche Leistungen erzielt wurden (z.B. die Einwerbung eines ERC-
Starting Grants o.ä.).  

In der Regel zielt das ad personam Verfahren auf die Übernahme auf 
eine unbefristete W2-Professur. In besonderen Fällen ist auf Antrag des 
Fachbereichs und mit Zustimmung des Präsidiums auch ein Verfahren 
zur Übernahme auf eine unbefristete W3-Professur möglich. Die Rolle 
der Berufungskommission im anschließenden ad personam Berufungs-
verfahren wird vom zentralen Tenure-Komitee übernommen. 

Bei einem positiven Verlauf des Verfahrens führt die Präsidentin oder 
der Präsident nach der Stellungnahme des Senats Berufungsverhand-
lungen nach Maßgabe des Leitfadens für Berufungsverfahren an der 
TU Darmstadt. 

8. Regelung für gemeinsame Berufungen

Sofern eine Assistenzprofessorin oder ein Assistenzprofessor gemeinsam mit 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung berufen wurde, kann das 
Tenure-Komitee im entsprechenden Verfahren um zwei beratende Mitglieder 
der außeruniversitären Forschungseinrichtung erweitert werden. 
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Die bereits bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen der TU Darm-
stadt und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bleiben hiervon unbe-
rührt. Sie werden im konkreten Einzelfall um eine entsprechende Zusatzver-
einbarung ergänzt. 

Darmstadt, 11.05.2017 

Der Präsident der Technischen Universität Darmstadt 

Prof. D. Hans Jürgen Prömel 
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